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Begleitschreiben zum Handlungsrahmen für das Schuljahr 2022/23 

Sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter, sehr geehrte Lehrkräfte, 

ein herausforderndes Schuljahr liegt fast hinter Ihnen und Sie bereiten das kommende 

Schuljahr vor. Pandemiebedingte Sonderregelungen zu Unterricht, Leistungsbewertung 

sowie den Schulabschlüssen, die in den COVID-19-Verordnungen für das Schuljahr 

2021/22 geregelt waren, laufen aus. Einzelne Regelungen sollen jedoch im kommenden 

Schuljahr weiterhin gelten. Um Ihnen die schulorganisatorische und unterrichtliche Planung 

zu erleichtern, erhalten Sie gemeinsam mit diesem Schreiben bereits jetzt den 

Handlungsrahmen für das Schuljahr 2022/23. In bewährtem FAQ-Format finden Sie hier 

Antworten auf Fragen rund um pandemiebedingte Sonderregelungen für Unterricht, 

Leistungsbewertung und Prüfungen. 

Wir alle haben den Wunsch, wieder zur Normalität zurückzukehren. Daher werden die 

fachspezifischen Sonderregelungen zu den schriftlichen Prüfungsklausuren in der 

Abiturprüfung mit Ausnahme für das Fach Mathematik nicht fortgeführt. Für die 

Schulabschlüsse der Sekundarstufe I und die gemeinsame Prüfung im Rahmen der 

Integrierten Berufsausbildungsvorbereitung gelten die fachlichen Vorgaben des Schreibens 

vom 19.03.2021 „Schwerpunkte bei schulischen Übergängen setzen; Schulabschlüsse der 

Sekundarstufe I sichern“. 

Es lässt sich jedoch nicht ausschließen, dass uns die Coronapandemie auch im neuen 

Schuljahr begleiten wird. Sie haben vielfach den Wunsch nach Kontinuität und 
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Handlungssicherheit im Hinblick auf pandemiebedingte Regelungen geäußert. Dem sind wir 

nachgekommen. Die pandemiebedingten Sonderregelungen zu Unterricht, 

Leistungsmessung- und -bewertung sowie teilweise für das Abitur im Schuljahr 2022/23 

entsprechen denen des Schuljahres 2021/22.  

In den beruflichen Bildungsgängen sieht es vergleichbar aus: Die Sonderregelungen zur 

Anpassung der zentralen und dezentralen schriftlichen Prüfungen, der fachspezifischen 

Regelungen zu den schriftlichen Prüfungen der Fachoberschule und der Berufsoberschule in 

den Fächern Mathematik und Deutsch sowie der Regelung zur praktischen Prüfung in der 

Berufsfachschule laufen aus, während die pandemiebedingten Sonderregelungen zu 

Unterricht, Leistungsmessung und -bewertung sowie den Prüfungen in den beruflichen 

Bildungsgängen denen des Schuljahres 2021/22 entsprechen.  

Die entsprechenden Rechtsvorschriften werden zeitnah angepasst. Sollten sich im Laufe des 

neuen Schuljahrs Abweichungen zum Dargestellten ergeben, wird der Handlungsrahmen 

Ihnen aktualisiert zur Verfügung gestellt. 

Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Sommer und freue mich auf ein erfolgreiches Schuljahr 

2022/23 mit Ihnen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Thomas Duveneck 


